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Regierungsvorlage, 

VERTRAG 
zwischen der Republik österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
wechselseitige Amtshilfe in Kraftfahr-

(Straßenverkehrs-)angelegenheiten 

Die Rep:ulb1~k iJsterreich 

UI1l!d 

die Schwe,izel1isch,e Eidgenos,&enscha:h 

"\'ondem Wunsche ,geleitet, ,die wechselseitige 
Amtshilfe in Kmftfahr-{Straßen",erkehrs-}an­
gelegenheiten 'l!U rege\ln, 

haben f.oLgendes veJ1e~nibart: 

- Artikel 1 

(1) Die Vertr,;ligs1sta:a,ten ~eisten e,inander Amts­
hiLfe in Vertwi:lJltuDigs-ange1egeniheiten auf dem Ge­
biete des Kraftlfaihrwesens (Straßenv,erkehrswe­
sens); ausigenommen si:nd jedoch Strafsa,chen. 

(2) AmtshäJ!:fe wird 'nichtgdeistet, wenn nach 
Auffas'Sungdes ersuch,ten Staates die Er1edJ~gun'g 
des Ersuchens geeignet wäre, die Souveränität, 
.die Sicheflheit, die öff,en1iliche Ordnung oder an­
dere wesentlich-e Lnter,essen des ersuchten Staates 
zu; ibeeinträchtligen oder veDf;liSsungsmäß,ig ge­
währleistete Rechte zu veril'etzen. 

(3) Steht nach 'AnlSichl\:der 'ers:uch,ten, Behörde 
der Amt;shrilf.e ,ein Hinderunlgsgrund im Sinne 
<des Albl<i,atze,s 2 entgegen, SO' hat si,e die ersu­
chemde Behörde davO'n unlter A,ngaibe der Gründe 
zu verständ~gen, 

Artikel 2 

(1) Jeder VertJf;;ligsstaaJt kann <behörd'lich,e 
Schrift;Stiicke ,meinem V,erf.aihren tiiher die Auf­
helbung der Zwla'S,sunlg vonFahr~eug,en .oder die 
Entziehung der Lenlker!bere-chcigUi11lg (dies Führer­
ausweises) mm GeoiJet des :alnderen Vertragsstaates 
d'Ulrch,ooe Post zustelJLen. 

(2') ErfO'rderll~che;n:f,aIilis s,telmt jeder V'ertrags­
staat wIche Schriftstücke auf Ersuchen des ande­
ren Vertragsstaates auf seinem StaaJtsgelbiet zu. 
Die ZusteHung erifü!1~td:linn nach eLen am Zu-

swUungsol"t ,&e1tenden Vo'rschriften. Der ersu­
chte VertmgS'staat verständigt -den ersuchenden 
Vertra,gs,staat iiiber die erfolgte Durchführung der 
ZusteHung: .' 

Artikel 3 

(1) Bescheide der Behördieneines V'ertrags­
staates über die AU'fhelbunlg der Zulassung ei,nes 
.K!raftfahrzeuges oder Anih:ingers (Ü1ber die Ent­
ZJi-~hung des FahrzeUlg.ausweises), die ein-em die 
Val!1stlreckung hemmenden Recht;szug nicht ulllter­
lieg,en, werden VOllTI -anderen V,ertrag!>staat auf Er­
suchen .aufseinem Staa:t:>gebi,et vO'Hstreckt; soiliche 
Bescheidles,ind hinl<iichdlich der' VOiHs:treckung Be­
scheiden vo:n Be'hörd,en des ersuchten Vertralgs­
staates Igleichgestellt. 

(2) Im Zuge der Vollstreckung zieht der er­
suchte V'er,t;rags,st;aat den ZUllassungssch-ein ,(F,ahr­
zeuga.usweis) Ul1!ddie Kennzeichentafe:1n (Kon­
trolihchilder) ein: und üibermitJteLt s,ie d>em er­
suchenden Vertr_agss,taOlt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 ,geIten sinngemäß 
auch für d-ie BewiHi'gung zu·r' Durchführull1g von 
Pl10lbefahrten oder v.on Übef'steHung&f:atrrten (fiir 
KoHerotiv.JFahrzeugausweise in Verlbindung mit 
Händ'lerschildern), 

Artikel 4 

W,ird erun Fahrzeug, dals hereits von einem 
Vertraiß'ssltaat zum Verkehr ·zuge1ass,en is1:, vom 
and,eren VertraJgs,staat zugeLas'sen, so gih das 
Fahrzeug hin~ichdich sei,ner früheren Zulassung 
als ;libgeme1det. Die Behörde ,des anderen Ver­
tlragssitaates verfähtt ,nach Artikel 3 Absätze 2 
und 3 und te~lt dem Vertralgsstaat, :der das Fahr­
zeug f.rüher zugehs:sen hat, den Namen und die 
Allischliift .des Zulassungslbesi:tzers (Ha'lter~) sowie 
das (d[e) v~m ihr zug.ew~esene Kennzeich,en 
(Sch~Ldnummer) mit;~n gle[,cher W,eis'e wtf'd ver­
faJhren, we,nnd~e Zu[assung im Zeitpunkt der 
Antralg'ste11ung ,nicht mehr aufrecht ,i'st. 

Artikel 5 

(1) Besche~de von V.erwa:ltungslbe'härden eines 
VertraJgs,staates üher d~e Entziehung der L'elliker­
herechtigung (d!es iF.frhrerausweises), die einem 
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die VohlstreckJhad~Jeit hemmenden Rech<tszUig , 
nicht unte11l:]egen, werden v,om a!l!(lel'en Ver­
tragsstaat a!Uf El'suchen 'auf seinem Staa'Csgebieot 

. voHstreckt; s.olche Be6'cheide sind !hinsichtlich der 
V ollstreckuilig Besche~den ,"on Jß.ehörden des er­
'suchteDJ Vel'~ra.gssta'ates glei,ehgestJei1Lt. 

(2) Im Zuge der Voil!lstrecku~gzieht cl'er er­
:suchte Vertra,gssta,at den Fii,hrerschein (Führer­
ausweis) ein und ühenffilrtneLt ~hn dem ersuchen­
den Vel'tragsstaoat. 

Artikel 6 

Eiln Vertlrags1staa,t, der auf G~und einer Len­
ketberechJtiigung~em<es Fühl'er,au'swei'ses) dies an­
del'en Vertra<gsstaates ,eine Lenkertbenechtiguulg 
(einen Führemu'Sweis)eroeilt, zieht den Führer­
schein (Führerausweis) 'eim UIl!d ülbel'mi,ttelt .ihn 
dem a,nderen Verrtngsstaat. Der eingezogene 
Führerschein (Führerausweis) darf nur wieder 
aUSigefolgt weI1den, wenln der mdere Führerschein 
(Führera'llsweis) ,a:bgeLiefert WÜtld; dieser ist dem 
ausstellenden V'eI1tragsSitaat ,ZiU ülbermitte1n. 

Artikel 7 

Wird ,das R:ocht, von einem im anderen - Ve'r­
tra~ssta<at .a,uSigeSitellten Führerschein (Führer,aus­
weis) Ge'hrauch zu machen, 'aJber1kanJnt,so teilt 
der aJberkel1J1lJende Vertra,~s:staatd:ies ·dem a,nderen 
Vertragsstaat mit ,einer DarsteLlung ,des Sachve·r­
haloes mit. 

Artikel 8 

(1) Die Behörden der Vel'tmgs®ta,aten erteilen 
eina.nder auf Enmchen Auskunft ü!ber ,Fahrzeuge, 
Zula'Ss,ungslbesilnzer (Halter) und ihre oIbligatorisch,e 
Haftpflichtv,er,sicherung. Private PerSüne,n und 
sonst1~e Rechotsträl5'er ,können :bei der Kraüf.ahr­
behörde er~ter Ins·ta.nz '( der Straßen'Verkehr ... be­
hörde), in del'eI1J W,irkungsihereich sie ihren or­
dentLichen Wohnsitz oder jihnen Aufentha'lt oe-
2'liehungsweise ihren Si,tz halben, die Einholung 
,einer derarügeuAu~kunJf.t ,"om an,deren Vertra<gs­
staat 1he,ail1'tra.gen, wenn sie :eiIlJ rechtliches (zu­
reichendes) Intleresse an der Auskunftserte,j,lung 
g:1:aulblhaft maruen. 

(2) Im H~nhlick auf ,die ErteirLung nd'er Enlt­
z]eihungeiner J.,'enketiberechtigung (eines Führer­
ausweises) ,erteiilen ,di,e V,ertra,gssta,aten e~nander 
auf Ersuchen Auskunft über die Aufz'eiclmunglen 
im Zentra:Lnachwei6' für Len!&eriberechügungeh 

Artikel' 9 

(1) Ersuchen ,gemäß den :ArtiikeiliIl 2, 3 und 5 
hahen den Gegensta'ndJ ,und ,d:en Grund des Er­
suchens zu heZleidl'U,en und ahle Anga.hen z;u ent­
hahen, die für die. Ert'ülhlmig des Ersuch·ens not­
wen,dig'sirud, w:ie ,iUlsbesondere eine kurze Dar­
ste'l:luUJg d:es ihm zugrunde 'liegenden. Sachver­
haikes. 

(2) Einem Ersuch'en gemäß Artikel 2 wird nur 
entsprochen, wenn darin der Wohnsitz oder Auf­
entha:l:tso,rt bC'ZJieihungswei'se Sitz des Empfärugers 
der Schriftstücke ibez'eichnet 1St. 

(3) Einem El'Sumen Igemäß At~nikeili 3 wird nur 
ent!sprochen, wenn da:rin der Ort im ersuchoen 
Vernrag:sstaa<t :bezeich,net ist, an dem der Be­
nlÜtzer des, Falhrzeuges seinen WOI~itz oder 
Aufenrha:1t Ibeziehungswe~se Si,tz hat oder an dem 
sich das benreff.ende lF'ahrzeug hefindet. Einem 
soilchen Ersuchen: ast ,eine Ausfert1gung des Be­
·scheides mit ,der Bestäoigung Ibe~ufÜigen, daß der 
Be·schei·d einem die VQll!LstreckJbarkeit hemmenden 
Rechtszug nicllt unterliegt. -

(4) Ein/ern Ensuchen Igemäß A'rtitkel 5 wird 
nurents;prochen, wenn darin der W ohn~itz oder 
Aufenthail,tsort des Besitzers des Fü!hrerscheines 
(Führerausweiscs) bez'eichrIl!et -ist. Einem solchen 
Ersuchen äst eIDe Ausf.ertigung ,des Bescheides mit 
der Bestätigung heizuffigen, daß der Bescheid 
einem ,die VoIlILsol'eckbarkeit hemmend·en Rechts­
zug nicht unnenliegt. 

(5) Reichen ,me AnJg,alben ,eines Ersuchens zu 
seiner Erfüllung nicht aUJS oder ,karun dem Er­
~Ulchen 'Y·eg,en tatsächllicher Un,d:urch,fühtiharkeit 
oder wegen Fe:Menseines der Brfor.derni&se der 
Absätze 2 his 4 nich<t entsprochen Wlerden, so hat 
dies die erSluchte Behörde ,d1er ersuchenden Be­
hörde mitzuteiLen. In diesem Fa11 :s'~nd der ersu­
chenden Behörde ,alle der ensumten IB'ehörde be­
kannten Umstäinde mitzutemen, die für die Wei­
terfülhrung der Same von Bedeutung sem könn~ 
'neu, es sei deirun, es' stünde dem ein: Hinderni.s­
Ig.l'und des Artikels 1 A:bs,atz 2 enltigegen. Einem 
Ensuchen, .in dem ledigdich ,der Wohn'sitz oder 
Auferithall1)sort ipeziehungsweise ,der Sitz ,des be­
trofferuen Remtsträg·ens nicht ihezeichnet ist, 'Wird 
'nrotzdem enuptlochen, wenn 'einerd~eser Orte 
demerrsuchten Vertragsstaat bek,annt äst. 

Artikel 10 

einschließllich .derer ~ Straf.register (in der Kon- (l)E'rsuchen gemäß ,dien Artikeiln 2, 3, 5 und 
traMe der Maßnahmen emchließiLkh derer in den 8 .AJbslatz 1· er6'terSa'tJZ sind schdftlich an die 
SV!1aftlegistern) Ibevreff·endeine bestimmte Per- örtlich ,zuständige K,raftfahnhehör,deerst·er In­
son. stanz (Straß.enlverkehrsbehörde) zu. richten. Ist 

(3) Ersuchen gemäß ·den Albsätzen 1 und 2 ~'icht he~anm, 'Weilch'e IBehörde ör.tLid: zustäu~ig 
können nur von Behöz;den gesteLlt werden. Die 1St, so smd El'suchen der Schwelzerrs',chen El,d­
Auskünfte, ,dlie die B'ehörden ,des einen Ver- gen!OS's'en:schak an den Land~shauptma,nn des be-
1lra.g&staates erteilen, u[)jten1~egen im anderen Ver- treffenden Bundesta<l1ides zu rlchten. 

tl'ag.sstaa<t den innel'Staatlichen Vorschriften üher I (2) Die ~m Arüke1 4 vongesehenen Mittei­
die Amtsverschwi,eg,enheit (das Amtlsgeheimnis). 'lungen U[}Jd überSoendiungen erfolgen an die Be-
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hörde, die al1s letzte fi1r da~ Fahrzeug einen 
Zul,a-ssungssmein (F-ahrzeugausw.eiJs) a'usgestehlt 
hat. 

(3) Die in ·den A,rti'ke1n 6 und 7 vorgesehenen 
MttteiWulligen und übersendungen erf'o['gen an die 
BehördJe, die ,di·e betreffende Lenkerlherechci,gtlinlg 
(den hetreffenden Führ,erausweis)entelilt hat. 

(4) Die Ver:tragsstaa.ten teilen einander auf 
dipiLomattlschem Weg di'e Bezeichnimg und . An­
schrift ,der gemäß den 'Aibsätzen 1 Ibis, 3 zuständi­
gen Behör:d'en sorwie alliäi!:1ige ÄIlJderungen mit. 

(5) Die V'ertragsstaa:t.en tei,Len einander a·uf 
diplomatischem Weg ·eLie cBezeichnung und An~ 
schrift der B,ehördeIlJ,andJie die Ersuch·en gemäß 
Artikd 8 Absatz 2 s,ch6fdich z,u r,ichten siln,d, 
sowie aMfäJJ1ige AnclerU11!gen mit. 

Artikel 11 

Die Vertragsstaaten verzichten auf den Enatz 
der ili.nen 1m ZusammenhaIlJg mit der AIlJwen~ 
dung dies'ecs Vertra.ges in rirhrem Gebiet erwach­
seneLen Kosten. 

Artikel 12 

ArtikeIl 11 Albsatz 3 Lwei,ter Satz des Ab­
kommen", zW1smm .der Repulhli!k österreich un,d 

der Schweizerischen Eidgenossenscha.ftülber den 
grenzü:berschreitenden Verkehr mit Motodahr­
zeugen ·auf öffentlichen Straßen vom 2'2. Okto­
her 19,58 würd :aufgBholben. 

Artikel 13 

(1) Dies'er Vertr;lig tnitt mit dem ersten T.ag 
des dr,itten Mona.tes ,Ln Kraft, der auf ,den Mo­
nat foILgt, in dem die Vertr.a.gsstaat·en ein,ander 
durch Notenwechsel. mitteilen, daß eLiev,erfas­
rungsrech.vlid1.en ~o'liaussetzungen für das Inkraft­
treten ·des Vertr;liges er:Hii1:1t sind. 

(2) Dies·er Venrag' h'Leiht lin Kra.ft, solange 
ihn nicht einer der Ibei'denVernta.gs'staaten s·chnift­
tichauf clip'loanatischem Weg unter Einihaltung 
einer sechsmonatitgen Kündiigungsfnist zum Ende 
eines Kalenderjihres kündigt. 

Geschehen zu Wien, am 23 Mai 1979 J.n zweJ 
UrschniJ.ten. 

Für ,die ReplUJb1lliik österreich: 

Pahr 

Für d~e Schwei'~erische Eidgenossenschaft: 

Keller 

Erläuterungen 

zum V,enr.ag zwi~chen ·der Republik österreich 
und ,der Schwe,izerischen Bidgenossenschaft über 
die wechselsei,t~ge Amtshilfe in Kraftfahr-(Stra­
ßenve·rkehrs-}Angelegenheiten 

I. Allgemeiner Teil 
DM Abkommen. ellJtihäilt 'g,esetzänd'ernde und 

gesetz~ergänze·nde B'estlimmUlngen und hedarf 
daher der Genehmigung des Nationalrates gemäß 
Art. 50 Abs. 1 B-VG. Bin B·esch'luß des Natio­
nalrates gemäß A-rt. 50 Ahs. 2 B-,vG, daß der 
gegenständlliche Staatsvertr;lig durch Elilass'\wg 
von Ges,etzenz,u erl,üQ,len [st, ~st nicht erfor­
derl~ch. Das Abkommen hat nicht politlschen 
Oharakter 1.lInd ·enmiiat weder verfa:ssungsän­
d:ernde noch vorfassungs.ergänz·end·e Bestim-

. munigelll. B'ine n:ennenrSlwerte finanzieLle Mehrbe­
lastung für dien \Bund ist: mit der Durch,führung 
dieses Ablwmmens n,icht verbun,den. 

Oie v1eHältige Fluktuatilon der Bewohner bei­
der Staaten ülber d~e gemeinsame Grenz,e äußert 
sich tIl<litUillgemäß auch im Bereich des Kraftf:ahr-

wesens. Di'es bringt mit sich, daß die mu:ltiLate­
ralle GI1Un,dl3Jge des Kraftf.ahrverlke'hrs beider 
Staa1Jen, ,da~ Pa·ni·ser übereinkommen über den 
Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 
24. ApI'!1il192'6, ,BGBL Nr. 304/1930 (die Schweiz 
hat das Genifer AhkommenÜ'ber den Straß·en'­
verkiehr vom 19. Septettnlber 1949, BGBil. 2221 
1955, nicht ratifiziert) nü·cht mehr ausreicht, den 
Verwaltu11!gszweck der ~uatJ1imen AUlfsidlt ver­
läßLich zu erfüllen. Um dies jedoch zu gewähr­
lei'sten, wa:r d1er vor'Lieg,ende Vertra,g zu s·dJJLie­
ßen. - Die ,durch ,de:n Vertrag !hIerührten bei­
derseit~~en Recrutsvorschni,ftensiind bezüglich 
Osterreich~ das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG), auf 
Seiten der SdJiw.eiz -das ·Bund'eslges-etz vom 
19. Dezember 1958 Ü'ber den Straßenver­
kehr (SVG), die VerordnlUng vom 20. Novem­
ber 1959 ii'ber lhf,tpflicht und Versicherun~en 
im Str.aßenverklchr (VVV) und die VemrdlllUlng 
vom 27. Ok,toher 1976 ülber die Zul1assung von 
Personen und Fahrzeugen zum Straß·env'er­
kehr (VZV). 
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Die arm Vert:raJg vOl1gesehenen V O'Ustreckungs­
ha:ndrhmgen (A:bnahmeder Kennzeichentafdn, 
,dies Zu>lassrurugsscheines oder des Führers,cheines) 
sind auch, oIhn'e v'ertragLiche Gr,und!1ag,e derzeit 
auf GrUill'cJi des VIII. Abschnnt:tes des KFG 1967 
von den lß.ehörden h2'Jw . .den Exekutivorganen 
zu 'setzen, ,da in österr,eich am ,irut:ernationalen 
Verkeh'r K:r.aJl1:fahrzeulge nur verwendet werden 
drü.rfen, wellill' sie im Heimat:sta:at zugelassen 
sind, und nur auf Grurudemer bestehenden 
Lenkerlberechtigung :gel.enkt werden dürfen. 
WährendderIZeit d~e Tatsache, daß -die ZU'las:sung 
eines Fahrzeuges a'us .cJier Schweiz ,auf.gehoben 
oderei:ne ·in der Schweiz erteiJlte Lenkerberedlti­
,gungerutzogen worden ist, oft nur zuf;t~lig zur 
Kenntnis der Kraftfahrlbehö,rden, gelangt, soll 
der Venra.g sichersteir.1en, daß in diesen P;~Llen 
möglichst .rasch eiil1Jgescl111itten w,erden kann, 
woran au~ Gründen der Verkehrssicherheit und 
des Schutzes etwaiger Unfalls opfer vor schaden­
ersatz- und versicherungsI1echtlLichen Nachtej:Jen 
ein öffenrJ.iche,s. Interesse hesteht. ÄhnLich ver­
hält es sich hinsichtlich der Auskünfte. Diese 
wären schon im Rahmen der Erhebungen (z. B. 
,im Vertt'aihr,en über die Erteilung ei,ner Lenker­
herech,tigung)einJzUlho~en; mangels einer zwi­
schenstaatlidlen Regelung kann dies aber der­
zeit noch nicht e.rf0'1gen. Dies,e Rechts- und 
InteI1essenlage ist an g1eicher Weise auch bei der 
Schwei:zgeg,eben. Für di,e Zwecke dieser Er­
'läuterunlgen w[rd das o. a: P:lil1is,er übereinkom­
men alLs "Parü." ,:l!btgekürzt. 

II . .Besonderer Teil 

Zu Art. 1: 
Grund'sat2Jbesnimmungen: der Zweck des Ver­

trages list ,rein auf ,das V erwaltungs'rech t 'be­
schränkt und erstf'eckt sich nicht auf da's Stt~af­
recht, auch nicht auf das Verwahungsstraff'echt. 
Der Ausdurck ,.;Kra:hfah1"wesen" i'st im Sinne des 
An. 10 Ahs. 1 Z. 9 B-VG. zu verstehen. 

Zu Art. 2: 

Da dae Zustel:1ung behördlicher Schriftstücke 
(z. B. Bescheide) einen hoheitsrechtilichen Akt 
darstel:1t, Jbedl1rf ,es einer besonderen V.ereiniba­
rung, wenn' soLche Sch'riftstücke ,im Gehiet de.s 
anderen Ver-tra,gssltaates zugestellt werden s'oHen. 
Bi,er wlird man sich in ;erster Limie dies ,in Art. 
42 und 43 des Weilnpostvertrages, BOBl. Nr 470/ 
1976, vongesehenen Verfalhrens Ibed~enen, das 
in sieinen Grundzügen dem 4. Abschnitt 
(§§ 21- 31)desAVG 1950 entlSpricht. Erst wenn 
die Zust:e:11ung ,durch di.e POSt nicht erfolgen 
konnte, werden ,die Behörden des andef'en Staa­
tes umdiie Durchführurug der Zu&te~lli'n:g er­
sucht. 

Zu Art. 3: 

Hi.er wird Vorsorge für den 'F:aU getroffen, das 
e:in in .einem Staat zugelassenes Fahrzeug in das 

Gebiet des anderen verhracht und ,die heimatilich'e 
Zu~assu:ng (z. B. wegen Erroschens des Vers~che­
rilngssch,utzes) a'UlSgeholben wird. 

Vg'l. ih'i'ezu: Parü Art. 3 II F. 1, wobei na­
türlich stiUschwe,i:gend vorausge-
5etzt .ist, daß da's "Eimra,gungs­
zeichen" {= Kennzeichen zu 
Recht und nicht - in,f,ollge Auf­
helbung der Zu1a~sung - ~n 
rechtswidrig,er Weise geführt 
wird! 
KFG § 44 Abs. 4 
SVG Art. 16, VVV Art. 7 und 
22, VZV Art. 106 ff un,d 116 
Abs.5 

österreich als ersuchender Staat. wird die 
Schweiz nur um die Vollstreckung solcher Be­
scheide ersuChen, die hier von den österreichischen 
Behörden bzw. Exekutivorganen vollstreckt wür­
den, wenn sich das Fahrzeug im Inland befände. 
Die Gleimstellung der ausländischen Bescheide 
mit den inländischen bewirkt u. a. die Anwend­
barkeit des § 123 Abs. 2 KFG und des Verwal­
tung1SvoLlstreckungsgesetzes 1950. 

Zu Art. 4: 

Die Bestimmung, daß die Zulassung in einem 
Staat automatisch eine etwaige frühere Zulassung 
im anderen zum Erlöschen bringt, ist derzeit in 
beiden Remtsordnungen nicht enthalten. Sie hat 
primär den Effekt einer Verwaltungsverein­
fachung, weil es den Besitzer eines Fahrzeuges 
nach erfolgter übersiedlung in den anderen 
Staat von der Verpflichtung enthebt, das Fahr­
zeug im früheren Staat abzumelden. Damit wird 
auch Klarheit über den Zeitpunkt des Erlöschens 
der früheren Zulassung geschaffen, was u. a. für 
den Bereich des Zollrechtes, des Kraftfahrzeug­
steuerrechtes und des Versicherungs rechtes von 
Bedeutung ist. - Die vorgesehene Verständi­
gungspflicht dient zur Komplettierung der Zu­
lassungskarteien. 

Zu Art. 5: 

Durch diese Bestimmung soll verhindert wer­
den, daß eine Person, der die Lenkerberechtigung 
entzogen wurde, auf Grund des noch in ihrem 
Besitz befindlichen Führerscheines im anderen 
Staat KraftLihrzeuge lenkt oder sich gar auf 

. Grund dieses Führerscheines einen Führerschein 
des anderen Staates ausstellen läßt. 

Vgl. hiezu: Pa,rü Art. 6 
KFG § 75 Albs. 4 

SVG A'rt. 16, VZV Art. 30ff 
und Art. 45 Abs. 7 

österreich als I ersuchender Staat wird die 
Schweiz nur um die Vollstreckung solcher Beschei­
de ersuchen, die hier von den österreichischen 
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Behörden Ibzw. Exekutivollganen vOiHstreckt wer­
den würtden, wenn sich dlie Pal'ltei im Inilall'd be­
fände. D~e Gleichstellung der ausländischen Be­
scheide mit den imlländischen bewi,rkt u. a. die 
Anwenidlbarkeit -des § 123 Albs. 2 KFG und des 
Verwahungs.voH"'t'reckufligsgesetzes 19 SO. 

treffen, wonach Privatpersonen bei der Behörde 
den Antrag stellen können, eine derartige Aus­
kunft beim anderen Staat einzuholen. Dies ist 
für den F,aB erfol'derlich, daß ein Geschlidigter 
oder dessen Versicherer nach einem V erkehrsun­
fall den Halter des gegnerischen Fahrzeuges er­
mitteln will. Für den Antrag wird - wie bei 

Zu Art. 6: § 47 Abs. 2 KFG 1967 - ein rechtLiches IIliter-
Beide Staaten erteilen auf Grund einer Len- esse an der Auskunft glaubhaft zu machen sein. 

kerberechtigung des anderen Staates ohne Len- Z Ab 
kerprüfung und ärztliche Untersuchung eine u s.2: 
Lenkerberechtigung. Hiedurch erlischt die ur- Bei den zur Beurteilung der Verkehrszuver­
sprü'ngliche alber lliicht. Daher wJ.len entsprechende lässigkeit i. S. § 66 KFG (der Eignung i. S. 
Verständigungen erfolgen, um den anderen Staat Art. 13 Abs. 2 VZV) heranzuziehenden Ver­
in die Lage zu versetzen, erforderliche Schritte haltensweisen (wie strafbare Handlungen) ist es 
zu unternehmen. lri9besondel'e so1l verhindert. unerheblich, ob sie im eigenen Land oder im 
werden, daß eine Person trotz Entziehung der Ausland gesetzt wurden. Derartige im Ausland 
einen Lenkerberechtigung auf Grund der zweiten gesetzte Verhaltensweisen gelangen nicht zur 
Fahrzeuge lenken kann. Kenntn~ der inländischen Behörden, weil sie 

eben nur im anderen Staat registriert sind und 
Vgl. hiezu: KFG § 64 Abs. 6 bisher Auskünfte aus den Registern an ausländi-

VZV Art. 44 Abs. 3 und 5 sche Behörden nicht erteilt werden mußten. Die 

Zu Art. 7: 

Vgl. Art. 10 Parü; ferner § 86 Abs. 3 KFG 
und Art. 45 VZV sowie Art. 11 Abs. 3 BGBL 
Nr. 123/1959 (siehe hiezu Art. 12 des vorliegen-
den Vertrages). ' 

Zu Art. 8: 

Zu Abs. 1: 

österreich bindet die Erteilung von Auskünf­
ten aus der Zulassungskartei an Private und da­
her auch an ausländische Behörden an die Glaub­
haftmachung eines "rechtlichen", die Schweiz 
eines "zureichenden" Interesses an der Auskunft. 
Nunmehr sollen d~-e Auskünfte :lin Behörden des 
anderen Staates (wie an inländische Behörden) 
unbedingt gegeben werden. Gleichzeitig soll das 
Verfahren geregelt werden, in dem eine Privat­
person (z. B. ein Geschädigter aus einem Ver­
kehrsunfall) die Auskunft erlangen kann. Diese 
Möglichkeit steht auch dem Angehörigen emes 
dritten Staates offen. 

~g'l. hiezu: Parü Art. 10 Albs. 1 
KFG § 47 Abs. 2 

SVG Art. 104 Abs. 5, VZV 
Art. 126 Abs. 3 

Anlaß für ein Ansuchen um Auskunftserteilung 
wird in erster Linie ein anhängiges kraftfahr­
t:echtliches Verwaltungs verfahren sein. Es ist aber 
nicht auszuschließen, daß solche Auskünfte in 
einem anderen Zusammenhang (z. B. in einer 
strafgerichtlimen Fahndung) benötigt werden. So 
sieht auch § 47 Ahs. 2 KFG die Auskunftertei­
lungan Behörtden jeder Art vor. Durch die Be­
schränkung der Auskunftserteilung nur an Behör­
den, ist einem Mißbrauch vorgebeugt. Gleichzeitig 
war bezüglich Art. 8 Abs. 1 eine Regelung zu 

hier vorgesehenen Auskünfte werden dann ein­
zuholen sein, wenn Personen, die längere. Zeit 
im anderen Staat verbracht haben, eine Lenker­
berechtigung beantragen. 

Vgt. hiezu: Parü Art. 10 Ab5. 2 

KFG § 78 Achs. 2 

VZV Art. 118 Ahs. 3 

Zu Ahs. 3: 
Die vom anderen Staat erhaltenen Auskünfte 

sollen der innerstaatlich geregelten Amtsver­
schwiegenheit unterliegen. Bezüglich der Amts­
verschwiegenheit gilt österreichischerseits Art. 20 
Abs. 3 B-VG. 

Zu Art. 9: 

Als Voraussetzung für die Stellung V'0ll Er­
suchen nach Art. 2, 3 oder 5 muß die Kenntnis 
des Ortes angesehen werden, an dem der ersuchte 
Staat einschreiten soll; der vorliegende Vertrag 
soll jedenfalls nicht dazu führen, daß der er­
suchte Staat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen 
treffen muß. Die in Abs. 3 und 4 verlangte" 
Klausel entspricht § 3 Abs. 2 VVG 1950. 

Zu Art. 10: 
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 

sollen die zuständigen Behörden beiderStaaten 
direkt miteinander verkehren, wobei der Grund­
satz gelten soll, daß ein Ersuchen stets an die 
Behörde geri.chtet werden soll, die die betreffende 
Amtshandlung vorzunehmen hat; dies wird in 
den meisten FäHen die Behörde erster Instanz 
(in österreich die Bezirksverwaltungsbehörde 
oder die Bundespolizeibehörde) sein. Da aber oft 
der ersuchenden Behörde der Schweiz nicht be­
kannt sein wird, welche Kraftfahrbehörde erster 
Instanz für einen bestimmten Ort zuständig ist, 
ist in einem solchen Fall das Ersuchen an die 

-~ 
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Behörde zweiter Instanz, also an den Landes- Zu Art. 11: 
hau'P~malnn zu I"ich~en, welcher' das Ersuchen Siehe den a:~lgemeinen Teil. 
weiterzuleiten haben wird. 

VgI. hiezu: KFG § 123 
SV'G Art. 22 

Zu Art. 12: 

Siehe zu Art. 7. 
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